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Abmahnung

Unter	einer	Abmahnung	versteht	man	im
Mietrecht	eine	mündliche	oder	schriftliche
Aufforderung	des	Vermieters	an	den	Mieter,
einen	ganz	bestimmten	vertragswidrigen
Gebrauch	der	Mietsache	künftig	zu	unterlassen.
Möchte	der	Vermieter	gerichtlich	durchsetzen,
dass	der	Mieter	bestimmte	Tätigkeiten
unterlässt,	oder	möchte	der	Vermieter	eine
fristlose	Kündigung	wegen	vertragswidrigen
Gebrauchs	aussprechen,	ist	die	Abmahnung	von
Gesetzes	wegen	vorgeschrieben	(§§	541,	543
BGB).

Die	Abmahnung	muss	konkret	und	bestimmt
sein.	Insbesondere	muss	dem	Mieter	klar	sein,
welche	vertragswidrigen	Verhaltensweisen	und
Störungen	der	Vermieter	bemängelt	und	in
Zukunft	abgestellt	haben	möchte.	Gehen	die
Störungen	von	Besuchern	des	Mieters	oder


